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Spruch des Tages

Willst Du wissen,

was Schönheit ist,

so gehe hinaus in die Natur.

Albrecht Dürer
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NEUES VOM AMTV
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Beschlüsse des Gemeinderates Nünchritz 
vom 30. August 2010

Beschluss-Nr. R 64/10:
Der Gemeinderat beschließt die „Satzung über die Entschädigung des/der ehren-
amtlich tätigen Friedensrichters(in) der Gemeinde Nünchritz”.

Beschluss-Nr. R 65/10:
Der Gemeinderat beschließt:
1. Der Auftrag im Rahmen des Neubaus des Feuerwehrhauses Merschwitz für das

Baulos 14: Außenanlagen wird auf das wirtschaftlichste Angebot der Firma
STRABAG AG, Gruppe Meißen in 01662 Meißen mit einer Auftragssumme in
Höhe von 23.315,22 Euro (brutto) vergeben.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, auf der Grundlage der angebotenen Einheits-
preise des Angebotes vom 03.08.2010 den Auftrag an die STRABAG AG zu ertei-
len.

Beschluss-Nr. R 66/10:
Der Gemeinderat beschließt:
1. Für das Vorhaben „2. Bauabschnitt des Ausbaus der Gemeindeverbindungs-

straße Naundörfchen – Weißig” mit Gesamtkosten von 187.000,00 Euro werden
außerplanmäßige Mittel zur Deckung des Eigenanteils in Höhe von 47.143 Euro
bei einer unterstellten Förderung von 139.857 Euro aus der allgemeinen Rück-
lage bereitgestellt.

2. Für das Vorhaben werden im Haushalt die Konten 2.6300.3610.00.007 und
2.6300.9500.00.007 gebildet.

Beschluss-Nr. R 67/10: 
Der Gemeinderat beschließt:
1. Der 1. Nachtrag des Ingenieurbüros IBZ zum Planungsgrundvertrag vom

20.01.2010 in Höhe von 15.601,33 Euro aufgrund der Baukostenerhöhung wird
bestätigt.

2. Der Bürgermeister wird ermächtigt, den Nachtrag zu beauftragen.

Beschluss-Nr. R 68/10: 
Der Gemeinderat beschließt:
Auf Grundlage des Honorarangebotes des Planungsbüros für Garten, Freiraum,
Landschaft Anett Dippe, Großenhain (Anlage 2 zur Vorlage R 2010-70) in Höhe von
38.613,72 Euro brutto für die Gesamtleistung zur Sanierung und funktionellen Er-
weiterung des Urnenfriedhofs Nünchritz ist mit diesem Büro ein Ingenieurvertrag
abzuschließen. Im Ingenieurvertrag ist die stufenweise Beauftragung der Planungs-
leistungen entsprechend der im Haushaltsplan der Gemeinde enthaltenen Bauab-
schnitte zu vereinbaren.

Beschluss-Nr. R 69/10:
Der Gemeinderat beschließt:
1. Der Zuschlag zur Durchführung der Bauleistungen für das Bauvorhaben „Aufwer-

tungsmaßnahmen Karl-Liebknecht-Ring / Wilhelm-Pieck-Straße in Nünchritz, 2.
BA wird an die Firma Straßenbau K. Riemer, Inh. Jan Hausdorf aus Großenhain
auf das wirtschaftlichste Angebot in Höhe von 33.826,70 Euro erteilt.

2. Der Bürgermeister wird ermächtigt, den Auftrag zu erteilen.

Beschluss-Nr. R 70/10:
Der Gemeinderat beschließt:
1. Der Gemeinderat beschließt überplanmäßige Ausgaben für das Bauvorhaben

„Umbau der ehemaligen Mittelschule Merschwitz zur Kindertagesstätte” 2. Bau-
abschnitt – Kindergarten und Hort (o. Außenanlagen und Ausstattung) in Höhe
von 225.248,00 Euro.

2. Die überplanmäßigen Ausgaben sind aus der allgemeinen Rücklage zur Finanzie-
rung des 2. Bauabschnittes für das Bauvorhaben bereit zu stellen.

Beschluss-Nr. R 71/10: 
Der Gemeinderat beschließt:
1. Für die Unterbringung von Fahrzeugen (Anhänger) und die Unterbringung von

Material für den Katastrophenschutz wird am Standort des neuen FFW-Geräte-
hauses Nünchritz eine Doppelgarage errichtet.
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2. Die Finanzierung erfolgt durch die Bereitstellung außerplan-
mäßiger Mittel in Höhe von 35 TEUR (Haushaltstelle
2.1310.9400 00-008). Diese setzen sich aus Eigenmitteln in
Höhe von 8750 EUR, welche durch den Landkreis Meißen
bereitgestellt werden (Haushaltstelle 2.1310.3660 00-008)
und dem geförderten Anteil in Höhe von 26,25 TEUR, für
welchen die Gemeinde in Vorleistung geht (Haushaltstelle
2.1310.3610 00-008), zusammen.

3. Die Bereitstellung der außerplanmäßigen Mittel erfolgt aus
der allgemeinen Rücklage.

Einladung zur Sitzung des Technischen Ausschusses 
des Gemeinderates Nünchritz 

am Montag, dem 13. September 2010, 19.00 Uhr 
in Nünchritz, Dorfplatz 1 – Ratssaal

Tagesordnung:
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und der

Tagesordnung
2. Bestätigung der Niederschrift vom 16.08.2010
3. Stellungnahme der Gemeinde zum Bauantrag nach § 68

SächsBO zum Vorhaben Errichten einer Terrassenüberda-
chung am Elbcafé in Nünchritz OT Merschwitz, Elbstraße
30a, Flurstück 72/2, Gemarkung Merschwitz 

4. Stellungnahme der Gemeinde zum Bauantrag nach § 68
SächsBO zum Vorhaben Errichten eines Carports mit Nut-
zung als Dachterrasse in Nünchritz, OT Neuseußlitz, Kirch-
berg 6a, Flurstück 42/4, Gemarkung Neuseußlitz 

5. Stellungnahme der Gemeinde zum Bauantrag nach § 68
SächsBO zum Vorhaben Anbau einer Backvorbereitung mit
Tiefkühlzelle in Nünchritz, Meißner Straße 2d, Flurstück
225/3, 225/13 und 229/4, Gemarkung Nünchritz 

6. Vergabe der Teilleistung „Lieferung von Straßenlampen” für
das Bauvorhaben „Ausbau der Bergstraße in Diesbar-Seuß-
litz, 1. und 2. BA” 

7. Informationen des Bürgermeisters
8. Anfragen der Ausschussmitglieder

Gerd Barthold 
Bürgermeister

Satzung über die Entschädigung 
des/der ehrenamtlich tätigen Friedenrichters(in) 

der Schiedsstelle der Gemeinde Nünchritz
- Entschädigungssatzung des/der Friedensrichters(in) -

Auf der Grundlage von § 4 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18. März 2003 (SächsGVBl. S. 55, ber. S. 159), zu-
letzt geändert am 26. Juni 2009 (SächsGVBl. S. 323, 325) in Ver-
bindung mit § 52 des Sächsischen Schieds- und Gütestellenge-
setz (SächsSchiedsGütStG) vom 27. Mai 1999 (SächsGVBl. S.
247), zuletzt geändert am 5. Mai 2008 (SächsGVBl. S. 302, 303)
hat der Gemeinderat Nünchritz in seiner Sitzung am 30.08.2010
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Entschädigung

(1) Für die Ausübung seines/ihres Ehrenamtes als Friedensrich-
ter(in) bzw. Stellvertreter(in) des Friedensrichters(in) erhalten
die Amtsinhaber eine monatliche Entschädigung. 
Die Höhe der Entschädigung beträgt für den 
a) Friedensrichter(in) monatlich 31,00 Euro
b) Stellvertreter(in) des/der Friedensrichters(in) monatlich

15,50 Euro

(2) Mit der Zahlung der monatlichen Entschädigung nach Abs. 1
gelten der mit der Schiedsstellentätigkeit verbundene Zeit-
aufwand und die finanziellen Aufwendungen für die Inan-
spruchnahme des privaten Telefons sowie für Fahrten im
Gebiet der Gemeinde Nünchritz einschließlich Ortsteilen als
abgegolten.

(3) Vertritt der/die Stellvertreter(in) des/der Friedensrichters(in)
diese(n) in einem ununterbrochenen Zeitraum von mindes-
tens länger als drei Monaten, so erhält er/sie die monatliche
Entschädigung nach Absatz 1.

§ 2
Kostenersatz bei Dienstreisen und Fortbildung

(1) Bei Verrichtungen im Zusammenhang mit dem Ehrenamt
des/der Friedensrichters(in) außerhalb des Gebietes der Ge-
meinde Nünchritz erhält dieser neben der Entschädigung
nach § 1 dieser Satzung eine Reisekostenkostenvergütung
auf der Grundlage des Sächsischen Reisekostengesetzes
§ 1, Abs. 2 in der jeweils gültigen Fassung.

(2) Die Kosten für erforderliche Aus- und Weiterbildungen wer-
den in Absprache mit der Gemeinde Nünchritz einmal jähr-
lich von der Gemeinde übernommen.

§ 3
Zahlungsweise

Die monatliche Entschädigung wird vierteljährlich nachträglich
gezahlt.

§ 4
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft.

Nünchritz, den 02.09.2010 Gerd Barthold 
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung 

Die Gemeinde Nünchritz verfügt als zuständiger Träger der
Straßenbaulast nach § 44 des Straßengesetzes für den Freistaat
Sachsen (SächsStrG) vom 21.01.1993, zuletzt geändert am
01.08.2008 die Korrektur zur Eintragungsverfügung der
Glaubitzer Straße in der Ortslage Nünchritz. 
Beim Anlegen des Straßenbestandsverzeichnisses 1995 wurde
unter anderem die Glaubitzer Straße in der Ortslage Nünchritz
gemäß § 6 SächsStrG i.V. mit § 3 Abs. 1 Nr. 3b SächsStrG als
Ortsstraße gewidmet. 
Im Zusammenhang mit der Aktualisierung des Gemeinde-
straßenbestandsverzeichnisses wird die Glaubitzer Straße mit
Wirkung zum 01.01.2011 korrigiert. 
1. Name: Glaubitzer Straße 
2. Flurstücke: 518/18 Gemarkung Nünchritz 

89/5 Gemarkung Nünchritz 
516 Gemarkung Nünchritz 
326/17 Gemarkung Nünchritz 
Teil von 326/19 Gemarkung Nünchritz 

3. Anfangspunkt: Dorfplatz 
4. Endpunkt: Bahnunterführung Strecke Dresden - Leipzig 
Die Korrektur der Eintragungsverfügung einschließlich des
Lageplanes liegt in der Zeit vom 09.09.2010 bis 08.03.2011
während der Dienstzeiten in der Gemeindeverwaltung Nünch-
ritz, Bauamt, Zimmer 12, aus. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Eintragungsverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats ab Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Dieser ist
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung
Nünchritz, Glaubitzer Straße 10, 01612 Nünchritz, einzulegen. 

G. Barthold, Bürgermeister
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Sprechzeiten der Friedensrichterin 
Frau Rothhaar

Jeden 2. Mittwoch im Monat: 17.00 - 19.00 Uhr
Ort: Dorfplatz 1 

01612 Nünchritz
Telefon: 035265/50018
Sprechtag: 08.09.2010
Nächster Termin: 13.10.2010
Telefon Frau Rothhaar: 035265/56408

Koordinierungsbüro für Behinderte

Die nächste Rechtssprechstunde für Behinderte, MS Betroffene
und deren Angehörige findet am Dienstag, dem 21. September
2010 ab 14.00 Uhr im Koordinierungsbüro Landratsamt Meißen,
Heinrich-Heine-Straße 1, 01589 Riesa, Zimmer 0.31, statt.

Ordnungsamt

Schildkröte aufgefunden
Am 27. August 2010 wurde im Ort Neu-
seußlitz eine Gelbwangenschmuck-
schildkröte mit einer Größe von ca. 25 cm
aufgefunden. Die Schildkröte wurde vom Tierheim Meißen
Winkwitz e.V. aufgenommen. Sollten Sie gegebenenfalls ein sol-
ches Tier vermissen, können Sie sich im o. g. Tierheim, Dieraer
Weg 85, 01662 Meißen, Tel. 03521/730167 melden.

Müll nicht vergessen! Entsorgungstermine
Orte Hausmüll Gelbe Säcke Blaue Tonne Grüne Tonne
Diesbar-Seußlitz 16.09. 20.09. 20.09. 14.09.
Neuseußlitz 16.09. 20.09. 20.09. 14.09.
Leckwitz 16.09. 20.09. 20.09. 14.09.
Merschwitz 16.09. 20.09. 20.09. 14.09.
Goltzscha 16.09. 20.09. 20.09. 14.09.
Naundörfchen 16.09. 20.09. 20.09. 14.09.
Nünchritz 16.09. – – 13.09.
Grödel 16.09. – – 13.09.
Roda 16.09. – – 13.09.
Weißig 16.09. – – 14.09.
Zschaiten 16.09. – – –
Nünchritz 
(Meißner Straße) 16.09. – – 14.09.
Entsorger REMONDIS Macher

03525/529210 035249/71172
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an oben benannte Firmen!
Die Annahme von Elektro- und Elektronikschrott erfolgt weiterhin im Bauhof
Nünchritz, Hochwasserweg 1a, Di, 16.00 - 17.30 Uhr, Tel. 035265/56576.

NNNNääääcccchhhhsssstttteeee  GGGGrrrrüüüünnnnsssscccchhhhnnnniiii tttt ttttaaaannnnnnnnaaaahhhhmmmmeeee::::   11110000....00009999....2222000011110000  iiiinnnn  ZZZZeeeeiiii tttthhhhaaaaiiiinnnn

Die Gemeindeverwaltung und Ihr Bürgermeister gratulieren ganz herzlich den 

AAAA llll tttt eeee rrrr ssss jjjj uuuu bbbb iiii llll aaaa rrrr eeee nnnn
Merschwitz

Herrn Gerhard Tränkner am 14.09. zum   82. Geburtstag
Herrn Gerhard Richter am 20.09. zum   73. Geburtstag
Frau Gerda Stein am 22.09. zum   82. Geburtstag

Nünchritz
Herrn Josef Lelko am 09.09. zum   72. Geburtstag
Frau Gisela Göhler am 10.09. zum   73. Geburtstag
Herrn Gottfried Walter am 11.09. zum   80. Geburtstag
Frau Maria Wachs am 11.09. zum   74. Geburtstag
Frau Margit Albrecht am 11.09. zum   71. Geburtstag
Herrn Karlheinz Semmisch am 12.09. zum   82. Geburtstag
Frau Irene Skaletz am 12.09. zum   73. Geburtstag
Frau Gerda Krause am 14.09. zum   76. Geburtstag
Herrn Günter Keil am 15.09. zum   79. Geburtstag
Frau Liesa Bartels am 15.09. zum   73. Geburtstag
Herrn Dieter Hoffmann am 15.09. zum   70. Geburtstag
Herrn Gerhard Kernbach am 16.09. zum   87. Geburtstag
Frau Hildegard Morawitz am 16.09. zum   85. Geburtstag
Frau Käte Kern am 16.09. zum   83. Geburtstag
Frau Adelheid Quitzsch am 16.09. zum   70. Geburtstag
Frau Irma Zimmermann am 17.09. zum 100. Geburtstag
Herrn Werner Riedel am 17.09. zum   81. Geburtstag
Frau Karin Gisdon am 17.09. zum   71. Geburtstag
Frau Christa Bellmann am 18.09. zum   81. Geburtstag
Herrn Wolfgang Niemand am 18.09. zum   74. Geburtstag
Herrn Peter Pech am 18.09. zum   71. Geburtstag
Herrn Gerhard Weidauer am 18.09. zum   71. Geburtstag
Frau Käte Grunwald am 19.09. zum   88. Geburtstag
Frau Waltraud Birr am 19.09. zum   72. Geburtstag
Herrn Alois Pühra am 21.09. zum   70. Geburtstag
Herrn Gerhard Walther am 22.09. zum   83. Geburtstag
Herrn Siegfried Steiner am 22.09. zum   82. Geburtstag
Herrn Rolf Lamm am 22.09. zum   79. Geburtstag  

Leckwitz
Herrn Lothar Münch am 12.09. zum   73. Geburtstag
Herrn Heinz Mattusch am 17.09. zum   76. Geburtstag

Goltzscha
Herrn Hans Hartmann am 14.09. zum   74. Geburtstag
Frau Ilse Engel am 15.09. zum   72. Geburtstag
Frau Christa Merzdorf am 16.09. zum   77. Geburtstag

Roda
Herrn Werner Matzke am 11.09. zum   75. Geburtstag
Frau Ruth Lippold am 15.09. zum   89. Geburtstag

Zschaiten
Herrn Erhard Mantzsch am 18.09. zum   74. Geburtstag

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
Der diensthabende Arzt ist über Rettungsleitstelle
Tel. 03525/721110 oder 03525/19292 zu erfragen.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
(sonnabends und sonntags, 9.00 - 11.00 Uhr)

11./12.09. Dipl.-Stom. Heike Nickol
Mittelstraße 1a, 01594 Prausitz, Tel. 035266/82409 

18./19.09. Dipl.-Stom. Steffen Tiebel
Rathausplatz 11, 01589 Riesa, Tel. 03525/734298

 


